
Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung 2023  



Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2023
der Studio Babelsberg AG  
mit Sitz in Potsdam

August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam

WKN: A1TNM5
ISIN: DE000A1TNM50

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre 
zu der am

Mittwoch, dem 11. Oktober 2023, 
um 12:00 Uhr (MESZ),

im

fx.center Babelsberg (Kino)
Studio Babelsberg
August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.



A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses  Ordentliche Hauptversammlung der 
  Studio Babelsberg AG am 11.10.2023
  (43d0af1fcb3cee118149005056888925)

A2 Art der Mitteilung Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
  (NEWM)

B1 ISIN DE000A1TNM50

B2 Name des Emittenten Studio Babelsberg AG

C1 Datum der Hauptversammlung 11. Oktober 2023 (20231011)

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 12:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr UTC)

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung als 
  Präsenz-Hauptversammlung (GMET)

C4 Ort der Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung :
  Sitz der Gesellschaft, Studio Babelsberg AG, 
  August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam 
  mit physischer Präsenz der Aktionäre

C5 Aufzeichnungsdatum 4. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ
  Maßgeblich für das Teilnahmerecht und das Stimm- 
  recht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand 
  am Tag der Hauptversammlung. Dieser wird dem Be- 
  stand zum Anmeldeschluss am 4. Oktober 2023, 
  24:00 Uhr (MESZ), entsprechen, da nach der Satzung 
  Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister 
  am Tag der Hauptversammlung und in den letzten 
  sechs Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt- 
  finden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgebli- 
  cher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record 
  Date) ist daher der Ablauf des 4. Oktober 2023.
  (20231004, 22:00 UTC)

C6 Uniform Resource Locator (URL) www.studiobabelsberg.com/ir 

Angaben gemäß § 125 AktG
i.V.m. Tabelle 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212

http://www.studiobabelsberg.com/ir


01

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
Studio Babelsberg AG und des gebilligten Konzernab-
schlusses für das Geschäftsjahr 2022 und des zusam-
mengefassten Lageberichts für die Studio Babelsberg 
AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichts-
rats über das Geschäftsjahr 2022

Diese Vorlagen sind vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an über die Internetadresse der 
Gesellschaft unter www.studiobabelsberg.com/ir zu-
gänglich.

02

Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den  
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von  
EUR 20.812.210,84, der sich aus dem Jahresüber-
schuss in Höhe von EUR 2.785.881,39 und dem Ge-
winnvortrag in Höhe von EUR 18.026.329,45 zusam-
mensetzt, in Höhe einer Dividende von EUR 0,04 je 
dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre 
zu zahlen (insgesamt EUR 627.238,80) und im Übrigen 
in Höhe von EUR 20.184.972,04  auf neue Rechnung 
vorzutragen. Nicht dividendenberechtigt sind die von 
der Studio Babelsberg AG gehaltenen 819.020 eige-
nen Aktien.

Die Auszahlung der Dividende wird ab  13. Oktober 
2023 fällig. 

Tagesordnung

03

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit-
gliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022  
Entlastung zu erteilen. 

04 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022  
Entlastung zu erteilen.

05

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- 
prüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschluss-
prüfer und Konzernabschlussprüfer der Studio  
Babelsberg AG für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.



06

Beschlussfassung zur Neuwahl von Aufsichtsrats- 
mitgliedern

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören derzeit  
Michael Abel, Maria Terzini und Ty Warren an. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Abel hat mit  
Wirkung zum 31. Oktober 2023, 24:00 Uhr, sein Auf-
sichtsratsmandat niedergelegt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach  
§§ 95, 96  Abs.  1, 101 Abs.  1 AktG sowie Ziffer 10.1  
der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern  
zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt  
werden. Nach dem Ausscheiden von Michael Abel  
bestünde der Aufsichtsrat ab dem 1. November 2023  
nur noch aus zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat  
schlägt deshalb vor, 

Herrn Jacob Muller, Partner bei TPG Real Estate, 
wohnhaft in New York, USA,

zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu 
wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung zum 1. November 
2023, 00:00 Uhr, bis zum Ende der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt.

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen 
Kandidaten versichert, dass dieser den zu erwartenden 
Zeitaufwand aufbringen kann.

07

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
(Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege 
der Bild- und Tonübertragung)

Gemäß § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG kann die Satzung  
bestimmte Fälle vorsehen, in denen die Teilnahme 
von Mitgliedern des Aufsichtsrats an Hauptversamm-
lungen im Wege der Bild- und Tonübertragung erfol-
gen darf. Hierdurch soll eine Teilnahme auch in Situ-
ationen ermöglicht werden, in denen eine physische 
Teilnahme am Ort der Hauptversammlung nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. Nach 
dem neu in das Aktiengesetz eingefügten § 118a Abs. 
2 Satz 2 AktG gilt die vorgenannte Regelung auch für 
virtuelle Hauptversammlungen. Aufgrund dieser Re-
gelung soll es Mitgliedern des Aufsichtsrats ermög-
licht werden, künftig elektronisch mittels Bild- und 
Tonübertragung an virtuellen Hauptversammlungen 
teilzunehmen. Dies gilt nicht für das versammlungs-
leitende Aufsichtsratsmitglied, welches bei einer  
virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 2 
Satz 3 AktG am Ort der Hauptversammlung physisch 
teilnimmt.

Die Aufsichtsratsmitglieder haben mit Ausnahme 
des Versammlungsleiters in der Hauptversammlung 
grundsätzlich keine aktive Rolle. Es ist daher nach Auf-
fassung von Vorstand und Aufsichtsrat gerechtfer-
tigt, dass die Aufsichtsratsmitglieder aus bestimmten 
Gründen oder bei einer virtuellen Hauptversammlung 
im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen 
dürfen. Die Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 
im Wege der Bild- und Tonübertragung hat keine  



Auswirkungen auf die Aktionäre und deren Rech-
te, spart aber Aufwand und Kosten und ist mangels  
Reiseerfordernis nachhaltiger.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgen-
den Beschluss zu fassen: 

§ 14 der Satzung wird um einen neuen Absatz 5  
ergänzt:

„14.5 Ist einem Aufsichtsratsmitglied die persönliche 
Teilnahme am Ort der Hauptversammlung aus gesund-
heitlichen Gründen oder aus einem sonstigen wichti-
gen Grund, insbesondere aufgrund einer unangemes-
senen Anreisedauer, nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand möglich, so kann es im Wege der Bild- und 
Tonübertragung teilnehmen.“

§ 14b der Satzung wird um einen neuen Absatz 14b.3 
ergänzt:

„14b.3 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnah-
me des Versammlungsleiters, ist eine Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung gestattet.“

Die Gesellschaft ist gemäß § 121 Abs. 3 AktG als nicht-
börsennotierte Gesellschaft nur verpflichtet, in der Ein-
berufung Angaben zu Firma und Sitz der Gesellschaft, 
Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tages-
ordnung zu machen. Nachfolgende Hinweise erfolgen 
daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an 
der Hauptversammlung zu erleichtern.



Adressen für die Anmeldung 
und eventuelle Gegenanträge 
bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung an:

Studio Babelsberg AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail anmeldestelle@computershare.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge 
bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Studio Babelsberg AG
z. H. Bianca Makarewicz
August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam 

E-Mail  ir@studiobabelsberg.com

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=
mailto:ir%40studiobabelsberg.com?subject=


Hinweise zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre  
berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und 
rechtzeitig angemeldet sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 
04. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nach-
folgenden Adresse zugehen:

Studio Babelsberg AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail anmeldestelle@computershare.de

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Haupt-
versammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktio-
näre sind auch nach erfolgter Anmeldung zur Haupt-
versammlung weiterhin berechtigt, über ihre Aktien 
zu verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht 
ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktien-
register eingetragene Aktienbestand maßgebend. 
Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am  
04. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ), entsprechen, da 
nach der Satzung Löschungen und Neueintragungen 
im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und 
in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversamm-
lung nicht stattfinden (Umschreibungsstopp). Tech-
nisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenann-
ter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des  
04. Oktober 2023. Erwerber von Aktien der Gesell-
schaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen 
sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträ-
ge so zeitnah wie möglich zu stellen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 405 Abs. 3 Nr. 1 AktG  
ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, 

zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, ohne dessen 
Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der Haupt-
versammlung benutzt.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der 
Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der  
Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=


Angabe nach § 125 Abs. 1 S. 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, 
z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung 
von Aktionären, ausgeübt werden.

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptver-
sammlung angemeldet haben, können sich bei der 
Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimm-
rechts, durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine 
Aktionärsvereinigung, einen Intermediär im Sinne 
von § 67a Abs. 4 AktG (z.B. eine Depotbank) oder eine 
andere Person ihrer Wahl, vertreten lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform  
(§ 126b BGB).

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer anderen diesen  
gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institution 
oder Person gelten die speziellen Regelungen des 
§ 135 AktG, die u. a. verlangen, dass die Vollmacht 
nachprüfbar festzuhalten ist (§ 135 Abs. 1 Satz 2 
AktG). Wir bitten daher die Aktionäre, die einen Inter-
mediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte 
Institution oder Person bevollmächtigen wollen, die 
insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem  
jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.

Die Erteilung, der Nachweis bzw. der Widerruf der 
Vollmacht kann an die folgende Adresse bzw. E-Mail-
Adresse übersandt werden: 

Studio Babelsberg AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail anmeldestelle@computershare.de

Ebenso kann der Nachweis der Bevollmächtigung am 
Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmäch-
tigten durch Vorzeigen der Vollmacht an der Einlass-
kontrolle erbracht werden.

Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten, welches 
die Aktionäre verwenden können, befindet sich bei 
den Anmeldeunterlagen, die den Aktionären nach 
Anmeldung übersandt werden. Das Vollmachts- und 
Weisungsformular steht ferner auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter

www.studiobabelsberg.com/ir

zum Download zur Verfügung. Möglich ist aber auch, 
dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Text-
form ausstellen.

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären 
des Weiteren die Möglichkeit an, sich durch einen von 
der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ver-
treten zu lassen.

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=
http://www.studiobabelsberg.com/ir


Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der 
Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie 
das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Soweit keine 
Erteilung von Weisungen erfolgt, werden die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das 
Stimmrecht nicht ausüben. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflich-
tet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen  
abzustimmen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Ausübung 
des Stimmrechts, nicht für die Ausübung sonstiger  
Rechte, zur Verfügung, soweit dies nicht für die Aus-
übung des Stimmrechts erforderlich ist. Ferner wer-
den die Stimmrechtsvertreter bei Abstimmungen, de-
ren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung 
nicht bekannt ist, das Stimmrecht nicht ausüben bzw. 
sich der Stimme enthalten.

Auch bei der Bevollmächtigung der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter ist die ord-
nungsgemäße Anmeldung erforderlich (siehe oben 
unter “Hinweise zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts”).

Die Vollmachten und Weisungen an die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kön-
nen vor der Hauptversammlung unter der nachste-
henden Adresse oder E-Mail-Adresse, bis spätestens 
10. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des  
Zugangs), erteilt werden: 

Studio Babelsberg AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail anmeldestelle@computershare.de

Formulare zur Erteilung von Vollmachten und Wei-
sungen, welche die Aktionäre verwenden können, 
erhalten die Aktionäre zusammen mit den Anmelde-
unterlagen zur Hauptversammlung. Das Vollmachts- 
und Weisungsformular steht ferner auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter

www.studiobabelsberg.com/ir

zum Download zur Verfügung.

Darüber hinaus können Vollmachten und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter auch während der Hauptversammlung er-
teilt werden. Entsprechende Formulare sind an der 
Zugangskontrolle erhältlich.

mailto:anmeldestelle%40computershare.de?subject=
http://www.studiobabelsberg.com/ir


Rechte der Aktionäre

Recht auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Tagesordnungsergänzungsverlangen müs-
sen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis zum 16. September 2023, 24:00 
Uhr (MESZ), zugehen.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der  
Studio Babelsberg AG zu richten. Entsprechende  
Verlangen können an die folgende Adresse gerichtet 
werden:  

Studio Babelsberg AG
z. H. Bianca Makarewicz
August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam

Gegenanträge/Wahlvorschläge gemäß 
§§ 126 Abs.1, 127 AktG

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, zu den 
Punkten der Tagesordnung Gegenanträge zu stellen 
bzw. Wahlvorschläge zu machen.

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwal-
tung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.studiobabelsberg.com/ir

zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 
14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 26. Sep-
tember 2023, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft ei-
nen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag 
von Vorstand und Aufsichtsrat oder einen Vorschlag 
des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der  
Tagesordnung mit einer etwaigen Begründung an 
nachfolgend genannte Adresse oder E-Mail-Adresse 
übersandt hat: 

Studio Babelsberg AG
z. H. Bianca Makarewicz
August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam

oder mittels E-Mail unter ir@studiobabelsberg.com

http://www.studiobabelsberg.com/ir
mailto:ir%40studiobabelsberg.com?subject=


Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen 
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der 
Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG vor-
liegt. Die Begründung braucht nicht zugänglich ge-
macht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 
Zeichen beträgt.

Diese Regelungen gelten für Wahlvorschläge der  
Aktionäre sinngemäß. Wahlvorschläge müssen auch 
dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der 
Wahlvorschlag nicht den Namen, den ausgeübten  
Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Per-
son sowie bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. Ferner sollen 
einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern Angaben zu deren Mitgliedschaft in vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von  
Wirtschaftsunternehmen beigefügt werden. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Ver-
langen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich sind. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die recht-
lichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu verbundenen Unternehmen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der 
Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten 
Gründen absehen. Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 der  
Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende ermäch-
tigt, für das Frage- und Rederecht der Aktionäre einen 
angemessenen zeitlichen Rahmen zu bestimmen.

Um den Prozess der Beantwortung von Fragen in 
der Hauptversammlung zu beschleunigen, bietet 
die Gesellschaft den bis zum Anmeldeschluss ord-
nungsgemäß angemeldeten Aktionären an, ihre Fra-
gen bereits vorab bis Mittwoch, den 4. Oktober 2023  
(24:00 Uhr MESZ) unter Angabe ihrer Aktionärsnum-
mer an die folgende E-Mail-Adresse zu übersenden:

ir@studiobabelsberg.com

Einschränkungen oder Erweiterungen des gesetz-
lichen Auskunftsrechts sind mit diesem freiwilligen 
Angebot nicht verbunden. Insbesondere besteht kei-
ne Verpflichtung der Aktionäre, Fragen vorab zu über-
senden. Zu beachten ist, dass die vorherige Über-
sendung die Aktionäre nicht von dem Erfordernis 
entbindet, das Auskunftsverlangen in der Hauptver-
sammlung geltend zu machen und die entsprechen-
den Fragen zu stellen. Die bloße Übersendung von 
Fragen vor der Hauptversammlung begründet keinen 
Auskunftsanspruch. Als besonderen Service beab-
sichtigt die Gesellschaft, den Teilnehmern der Haupt-
versammlung auf Wunsch Kopien der vorbereiteten 
Antworten zu den nach vorstehendem Absatz recht-
zeitig übersandten Fragen per E-Mail zukommen zu 
lassen, soweit die Fragen in der Hauptversammlung 
wie angekündigt gestellt werden. Ein Rechtsanspruch 
wird durch diesen Vorschlag nicht begründet.



Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Die zu den Tagesordnungspunkten zugänglich zu 
machenden Unterlagen werden den Aktionären auf 
Anfrage unverzüglich zugesandt. Darüber hinaus 
stehen diese Unterlagen auf der Internetseite der  
Gesellschaft unter

www.studiobabelsberg.com/ir

zur Einsichtnahme und zum Herunterladen bereit.

Hinweis zum Datenschutz gem. § 13, 14 DSGVO

Sie finden auf unserer Internetseite unter 

www.studiobabelsberg.com/ir 

unsere Datenschutzerklärung zum Umgang mit  
Ihren personenbezogenen Daten. Die in dieser Daten-
schutzerklärung genannten Regeln wenden wir auch 
für die zur Vorbereitung und Durchführung der Haupt-
versammlung erhobenen Daten an. 

Von dem an der Hauptversammlung mitwirkenden 
Auftragsverarbeiter (Computershare Deutschland 
GmbH & Co. KG, München), dem Notar Matthias 
Frohn und dem den Aufsichtsratsvorsitzenden in sei-
ner Funktion als Versammlungsleiter vertretenden  
Dr. Henrik Humrich liegt uns jeweils eine Datenschutz-
erklärung zum Schutz Ihrer personenbezogenen  
Daten vor.

Potsdam-Babelsberg, im September 2023
Vorstand der Studio Babelsberg AG

http://www.studiobabelsberg.com/ir
http://www.studiobabelsberg.com/ir


Studio Babelsberg AG
August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam-Babelsberg

Fon +49 331 7210000

info@studiobabelsberg.com
studiobabelsberg.com 
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